
 Hausordnung Jugendkeller Lohn 
 
Für die Benützung des Jugendkellers gilt diese Hausordnung, welche am 20.05.2003 
gemeinsam mit den Jugendlichen und Eltern erstellt am 6.07.2005 und am 
26.09.2008 ergänzt wurde. 
 
• Der Zutritt ist ab dem 16. Altersjahr erlaubt. Jugendliche unterhalb 16 Jahren müssen eine 

Bewilligung der Eltern vorlegen.  
 
• Die Öffnungszeiten können von den Benützern bestimmt werden. Der Jugendkeller ist im 

Normalfall am Freitag und Samstag geöffnet. 
 
• Während der Betriebszeit muss die Kellertüre geöffnet sein (Fluchtweg). 
 
• Ab 22 Uhr ist sämtlicher Lärm im Umfeld des Jugendkellers zu vermeiden.  
 
• Drogen und Alkoholmissbrauch werden im Jugendkeller nicht zugelassen 
 
• Dem Jugendkeller ist Sorge zu tragen, er muss nach Bedarf oder mindestens 1x pro Monat 

gereinigt werden. 
 
• Bei Beschädigung oder Randalen in und um den Jugendkeller haften die Beteiligten. 
 
• Abfall wird nach jedem Anlass von dem Mitbringer entsorgt. So entstehen keine grossen 

Abfallberge und die Abfallgebühren können klein gehalten werden. 
 
• Beim Verlassen des Kellers ist die Türe zu verriegeln und der Schlüssel wieder dem Vertreter 

der Jugendlichen zurückzugeben. 
 
• Wird im Jugendkeller elektrisch geheizt, werden die jährlichen Stromkosten, die oberhalb dem 

langjährlichen Mittel von CHF 150.- liegen, die jeweiligen Mehrkosten an die Benützer 
weiterverrechnet.   

 
• Als erwachsene Ansprechperson amtet Thomas Zehnder (Tel. 052 649 37 05). Bei allfälligen 

Anliegen oder Problemen wenden sich die Jugendlichen an ihn. 
 
• Verantwortlich für die Jugendlichen sind einerseits Sebastian Äderhold (Tel. 078 663 92 39) 

und andererseits Manuel von Burg (Tel. 077 412 11 67). Sie können Jugendlichen die diese 
Regeln missachten Jugendkeller verbot erteilen. 

 
• Geben die Verantwortlichen die Schlüssel an die nächste Generation Jugendlicher weiter so ist 

dies der Ansprechperson zu melden.  
 
• Wer diese Regeln missachtet, muss mit Eintrittsverbot rechnen. 
 
• Werden diese Regeln von den Benützern missachtet, wird der Jugendkeller geschlossen 
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